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Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Es gilt in
allen Tätigkeitsbereichen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in privaten
Haushalten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Beschäftigten auf Seeschiffen und in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dafür entsprechende
Rechtsvorschriften bestehen.

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen Rechtsvorschriften haben, bleiben
unberührt. Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rechte der Beschäftigten.
Unberührt bleiben Gesetze, die andere Personen als Arbeitgeber zu Maßnahmen des
Arbeitsschutzes verpflichten.

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der Betriebs-
oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem kirchlichen Recht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur
Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes,

ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,
4. Beamtinnen und Beamte,
5. Richterinnen und Richter,
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6. Soldatinnen und Soldaten,
7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten.

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen und
rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2 beschäftigen.

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind Regelungen über
Maßnahmen des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen, in Rechtsverordnungen und
Unfallverhütungsvorschriften.

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Bereich des öffentlichen Dienstes
die Dienststellen. Dienststellen sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen und
Betriebe der Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Gerichte des
Bundes und der Länder sowie die entsprechenden Einrichtungen der Streitkräfte.

Zweiter Abschnitt. Pflichten des Arbeitgebers

§ 3
Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes
unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit
zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.
Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten anzustreben.

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter
Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustel-
len sowie

2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätig-
keiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden
und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.
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(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den
Beschäftigten auferlegen.

§ 4
Allgemeine Grundsätze

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grund-
sätzen auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst
vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;

3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen;

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige
Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz
sachgerecht zu verknüpfen;

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;

6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu
berücksichtigen;

7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;

8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zuläs-
sig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.

§ 5
Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver-
bundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforder-
lich sind.
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(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleich-
artigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit
ausreichend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von

Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit

und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.

§ 6
Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer
Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend,
wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten. Soweit in sonstigen Rechts-
vorschriften nichts anderes bestimmt ist, gilt Satz 1 nicht für Arbeitgeber mit zehn oder
weniger Beschäftigten; die zuständige Behörde kann, wenn besondere Gefährdungs-
situationen gegeben sind, anordnen, dass Unterlagen verfügbar sein müssen. Bei der
Feststellung der Zahl der Beschäftigten nach Satz 3 sind Teilzeitbeschäftigte mit einer
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird,
dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstun-
fähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.

§ 7
Übertragung von Aufgaben

Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der
Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit
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und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und
Maßnahmen einzuhalten.

§ 8
Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeit-
geber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
bestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je
nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre Beschäftigten über die
mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen.

(2) Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, dass die Beschäftigten
anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren für
ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemessene
Anweisungen erhalten haben.

§ 9
Besondere Gefahren

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang zu besonders
gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen erhalten haben.

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Beschäftigten, die einer unmittel-
baren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über
diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet
sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit
anderer Personen müssen die Beschäftigten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn der zuständige Vorge-
setzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die vorhan-
denen technischen Mittel zu berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem
Handeln keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig ungeeignete Maßnahmen getroffen.
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(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in
Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch keine Nachteile entstehen.
Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an, darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur
in besonders begründeten Ausnahmefällen auffordern, ihre Tätigkeit wieder aufzuneh-
men. Gesetzliche Pflichten der Beschäftigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit sowie die §§ 7 und 11 des Soldatengesetzes bleiben unberührt.

§ 10
Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie 
der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbe-
kämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der
Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass
im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere
in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und
der Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten
Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl,
Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem
angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden beson-
deren Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder
Personalrat zu hören. Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeit-
geber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über
die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt.

§ 11
Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus
anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei
denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaß-
nahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.
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§ 12
Unterweisung

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die
Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz
oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss
bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer
Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten
erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und
erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 den
Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der
Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen.
Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt.

§ 13
Verantwortliche Personen

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten sind
neben dem Arbeitgeber
1. sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes beauftragt

sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse,
5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift beauftragte Personen
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftra-
gen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzu-
nehmen.



Anhang: Arbeitsschutzgesetz (in Auszügen)

69

§ 14
Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn der Beschäftigung und bei
Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über Gefahren für Sicherheit und Gesundheit,
denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie über die Maßnahmen und
Einrichtungen zur Verhütung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 getroffenen
Maßnahmen zu unterrichten.

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Vertretung der Beschäftigten
besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten zu allen Maßnahmen zu hören, die
Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben können.

Dritter Abschnitt. Pflichten und Rechte der Beschäftigten

§ 15
Pflichten der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter-
weisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit
und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassun-
gen bei der Arbeit betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutz-
vorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung
bestimmungsgemäß zu verwenden.

§ 16
Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von
ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit
sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden.
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(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine Pflichten entspre-
chend den behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1
sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit
und Mängel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem
Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch mitteilen.

§ 17
Rechte der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für Beamtinnen und
Beamte des Bundes ist § 171 des Bundesbeamtengesetzes anzuwenden. § 60 des
Beamtenrechtsrahmengesetzes und entsprechendes Landesrecht bleiben unberührt.

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass die vom
Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten, und hilft der
Arbeitgeber darauf gerichteten Beschwerden von Beschäftigten nicht ab, können sich
diese an die zuständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine
Nachteile entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Vorschriften sowie die
Vorschriften der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes über den Wehrbeauftragten
des Deutschen Bundestages bleiben unberührt.

Fünfter Abschnitt. Schlussvorschriften.

§ 25
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für

einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder
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2. a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren Anordnung
nach § 22 Abs. 3 oder

b) als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a
mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

§ 26
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2  Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt oder

2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung
Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.



72

Anhang: Sozialgesetzbuch VII (in Auszügen)

§ 1
Prävention, Rehabilitation, Entschädigung

Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Buches

1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte
Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und
sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen.

§ 8
Arbeitsunfall

(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz
nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich
begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheits-
schaden oder zum Tod führen.

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch
1. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-

baren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit,
2. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der

Tätigkeit abweichenden Weges, um
a) Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem gemein-

samen Haushalt leben, wegen ihrer, ihrer Ehegatten oder ihrer Lebenspartner
beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen oder

b) mit anderen Berufstätigen oder Versicherten gemeinsam ein Fahrzeug zu benut-
zen,

3. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der
Tätigkeit abweichenden Weges der Kinder von Personen (§ 56 des Ersten Buches),
die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben, wenn die Abweichung darauf
beruht, dass die Kinder wegen der beruflichen Tätigkeit dieser Personen oder deren
Ehegatten oder deren Lebenspartner fremder Obhut anvertraut werden,
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4. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden Weges
von und nach der ständigen Familienwohnung, wenn die Versicherten wegen der
Entfernung ihrer Familienwohnung von dem Ort der Tätigkeit an diesem oder in des-
sen Nähe eine Unterkunft haben,

5. das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwahren, Befördern,
Instandhalten und Erneuern eines Arbeitsgeräts oder einer Schutzausrüstung sowie
deren Erstbeschaffung, wenn diese auf Veranlassung der Unternehmer erfolgt.

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust eines Hilfsmittels.

§ 9
Berufskrankheit

(1) Berufskrankheiten sind Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten bezeichnet und die Versicherte
infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit erlei-
den. Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung solche Krankheiten
als Berufskrankheiten zu bezeichnen, die nach den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte
Personengruppen durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die
übrige Bevölkerung ausgesetzt sind; sie kann dabei bestimmen, dass die Krankheiten
nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch Tätigkeiten in bestimmten Gefähr-
dungsbereichen verursacht worden sind oder wenn sie zur Unterlassung aller Tätig-
keiten geführt haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wieder-
aufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können. In der Rechtsverordnung
kann ferner bestimmt werden, inwieweit Versicherte in Unternehmen der Seefahrt auch
in der Zeit gegen Berufskrankheiten versichert sind, in der sie an Land beurlaubt sind.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben eine Krankheit, die nicht in der Rechtsverordnung
bezeichnet ist oder bei der die dort bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie
eine Berufskrankheit als Versicherungsfall anzuerkennen, sofern im Zeitpunkt der
Entscheidung nach neuen Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft die Voraus-
setzungen für eine Bezeichnung nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind.
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(3) Erkranken Versicherte, die infolge der besonderen Bedingungen ihrer versicherten
Tätigkeit in erhöhtem Maße der Gefahr der Erkrankung an einer in der Rechtsverordnung
nach Absatz 1 genannten Berufskrankheit ausgesetzt waren, an einer solchen Krankheit
und können Anhaltspunkte für eine Verursachung außerhalb der versicherten Tätigkeit
nicht festgestellt werden, wird vermutet, dass diese infolge der versicherten Tätigkeit ver-
ursacht worden ist.

(4) Setzt die Anerkennung einer Krankheit als Berufskrankheit die Unterlassung aller Tätig-
keiten voraus, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der
Krankheit ursächlich waren oder sein können, haben die Unfallversicherungsträger vor
Unterlassung einer noch verrichteten gefährdenden Tätigkeit darüber zu entscheiden, ob
die übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufskrankheit erfüllt sind.

(5) Soweit Vorschriften über Leistungen auf den Zeitpunkt des Versicherungsfalls abstellen,
ist bei Berufskrankheiten auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der Behandlungs-
bedürftigkeit oder, wenn dies für den Versicherten günstiger ist, auf den Beginn der ren-
tenberechtigenden Minderung der Erwerbsfähigkeit abzustellen.

(6) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Voraussetzungen, Art und Umfang von Leistungen zur Verhütung des Entstehens, der

Verschlimmerung oder des Wiederauflebens von Berufskrankheiten,
2. die Mitwirkung der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen bei der

Feststellung von Berufskrankheiten sowie von Krankheiten, die nach Absatz 2 wie
Berufskrankheiten zu entschädigen sind; dabei kann bestimmt werden, dass die für
den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen berechtigt sind, Zusammen-
hangsgutachten zu erstellen sowie zur Vorbereitung ihrer Gutachten Versicherte zu
untersuchen oder auf Kosten der Unfallversicherungsträger andere Ärzte mit der
Vornahme der Untersuchungen zu beauftragen,

3. die von den Unfallversicherungsträgern für die Tätigkeit der Stellen nach Nummer 2
zu entrichtenden Gebühren; diese Gebühren richten sich nach dem für die Begut-
achtung erforderlichen Aufwand und den dadurch entstehenden Kosten.

(7) Die Unfallversicherungsträger haben die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständige
Stelle über den Ausgang des Berufskrankheitenverfahrens zu unterrichten, soweit ihre
Entscheidung von der gutachterlichen Stellungnahme der zuständigen Stelle abweicht.
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(8) Die Unfallversicherungsträger wirken bei der Gewinnung neuer medizinisch-wissen-
schaftlicher Erkenntnisse insbesondere zur Fortentwicklung des Berufskrankheiten-
rechts mit; sie sollen durch eigene Forschung oder durch Beteiligung an fremden
Forschungsvorhaben dazu beitragen, den Ursachenzusammenhang zwischen Erkran-
kungshäufigkeiten in einer bestimmten Personengruppe und gesundheitsschädlichen
Einwirkungen im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit aufzuklären.

(9) Die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen dürfen zur Feststellung von
Berufskrankheiten sowie von Krankheiten, die nach Absatz 2 wie Berufskrankheiten zu
entschädigen sind, Daten erheben, verarbeiten oder nutzen sowie zur Vorbereitung von
Gutachten Versicherte untersuchen, soweit dies im Rahmen ihrer Mitwirkung nach
Absatz 6 Nr. 2 erforderlich ist; sie dürfen diese Daten insbesondere an den zuständigen
Unfallversicherungsträger übermitteln. Die erhobenen Daten dürfen auch zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
verarbeitet oder genutzt werden. Soweit die in Satz 1 genannten Stellen andere Ärzte mit
der Vornahme von Untersuchungen beauftragen, ist die Übermittlung von Daten zwi-
schen diesen Stellen und den beauftragten Ärzten zulässig, soweit dies im Rahmen des
Untersuchungsauftrages erforderlich ist.

§ 14
Grundsatz

(1) Die Unfallversicherungsträger haben mit allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für
eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Sie sollen dabei auch den Ursachen von arbeitsbe-
dingten Gefahren für Leben und Gesundheit nachgehen.

(2) Bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren arbeiten die Unfall-
versicherungsträger mit den Krankenkassen zusammen.

§ 15
Unfallverhütungsvorschriften

(1) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht
Unfallverhütungsvorschriften über



76

Anhang: Sozialgesetzbuch VII (in Auszügen)

1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren zu treffen haben, sowie die Form der Übertragung dieser Aufgaben auf
andere Personen,

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen und son-
stige arbeitsmedizinische Maßnahmen vor, während und nach der Verrichtung von
Arbeiten, die für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für Leben
und Gesundheit verbunden sind,

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen oder Maßnahmen nach
Nummer 3 beauftragt ist, zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersuchung nicht
durch eine staatliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist,

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unternehmer,
6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über

Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
ergebenden Pflichten zu treffen hat,

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 unter Berücksichtigung der in
den Unternehmen für Leben und Gesundheit der Versicherten bestehenden arbeits-
bedingten Gefahren und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen sind.

In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, dass arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversicherungsträger veran-
lasst werden können.

(2) Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erlassen,
können sie zu den dort genannten Zwecken auch die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von folgenden Daten über die untersuchten Personen durch den Unternehmer
vorsehen:
11. Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie Geschlecht,
12. Wohnanschrift,
13. Tag der Einstellung und des Ausscheidens,
14. Ordnungsnummer,
15. zuständige Krankenkasse,
16. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefährdungen,
17. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tätigkeit,
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18. Angaben über Art und Zeiten früherer Tätigkeiten, bei denen eine Gefährdung
bestand, soweit dies bekannt ist,

19. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen; die Übermittlung von
Diagnosedaten an den Unternehmer ist nicht zulässig,

10. Datum der nächsten regelmäßigen Nachuntersuchung,
11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes.
Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschriften nach Absatz 1 Satz 2 erlassen, gelten
Satz 1 sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die unter bergbehördlicher Aufsicht stehenden
Unternehmen.

(4) Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen der Genehmigung durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit. Die Entscheidung hierüber wird im Benehmen mit den
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder getroffen. Soweit die Vor-
schriften von einem Unfallversicherungsträger erlassen werden, welcher der Aufsicht
eines Landes untersteht, entscheidet die zuständige oberste Landesbehörde über die
Genehmigung im Benehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

(5) Die Unternehmer sind über die Vorschriften nach Absatz 1 zu unterrichten und zur
Unterrichtung der Versicherten verpflichtet.

§ 16
Geltung bei Zuständigkeit anderer Unfallversicherungsträger und für ausländische
Unternehmen

(1) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungsträgers gelten auch, soweit
in dem oder für das Unternehmen Versicherte tätig werden, für die ein anderer Unfall-
versicherungsträger zuständig ist.

(2) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Unfallversicherungsträgers gelten auch für
Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen Unternehmen, die eine Tätigkeit im
Inland ausüben, ohne einem Unfallversicherungsträger anzugehören.
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§ 17
Überwachung und Beratung

(1) Die Unfallversicherungsträger haben die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für
eine wirksame Erste Hilfe in den Unternehmen zu überwachen sowie die Unternehmer
und die Versicherten zu beraten. Sie können im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen
Unternehmer oder Versicherte zu treffen haben
1. zur Erfüllung ihrer Pflichten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften nach § 15,
2. zur Abwendung besonderer Unfall- und Gesundheitsgefahren.

(2) Soweit in einem Unternehmen Versicherte tätig sind, für die ein anderer Unfallversiche-
rungsträger zuständig ist, kann auch dieser die Durchführung der Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren und für eine wirksame Erste Hilfe überwachen. Beide Unfallversicherungsträger
sollen, wenn nicht sachliche Gründe entgegenstehen, die Überwachung und Beratung
abstimmen und sich mit deren Wahrnehmung auf einen Unfallversicherungsträger ver-
ständigen.

(3) Anordnungen nach Absatz 1 können auch gegenüber Unternehmern und Beschäftigten
von ausländischen Unternehmen getroffen werden, die eine Tätigkeit im Inland ausüben,
ohne einem Unfallversicherungsträger anzugehören.

(4) Erwachsen dem Unfallversicherungsträger durch Pflichtversäumnis eines Unternehmers
bare Auslagen für die Überwachung seines Unternehmens, so kann der Vorstand dem
Unternehmer diese Kosten auferlegen.

(5) Die Seemannsämter können durch eine Untersuchung der Seeschiffe feststellen, ob die
Unfallverhütungsvorschriften befolgt sind.

§ 18
Aufsichtspersonen

(1) Die Unfallversicherungsträger sind verpflichtet, Aufsichtspersonen in der für eine wirk-
same Überwachung und Beratung gemäß § 17 erforderlichen Zahl zu beschäftigen.
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(2) Als Aufsichtsperson darf nur beschäftigt werden, wer seine Befähigung für diese
Tätigkeit durch eine Prüfung nachgewiesen hat. Die Unfallversicherungsträger erlassen
Prüfungsordnungen. Die Prüfungsordnungen bedürfen der Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde.

§ 19
Befugnisse der Aufsichtspersonen

(1) Zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe sind
die Aufsichtspersonen insbesondere befugt,
1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Betriebsstätten zu betreten,

zu besichtigen und zu prüfen,
2. von dem Unternehmer die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderli-

chen Auskünfte zu verlangen,
3. geschäftliche und betriebliche Unterlagen des Unternehmers einzusehen, soweit es

die Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erfordert,
4. Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen sowie ihre bestimmungsgemäße

Verwendung zu prüfen,
5. Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu untersuchen und insbesondere das

Vorhandensein und die Konzentration gefährlicher Stoffe und Zubereitungen zu
ermitteln oder, soweit die Aufsichtspersonen und der Unternehmer die erforderli-
chen Feststellungen nicht treffen können, auf Kosten des Unternehmers ermitteln zu
lassen,

6. gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Wahl zu fordern oder zu entneh-
men; soweit der Unternehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet, ist ein Teil der
Proben amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen,

7. zu untersuchen, ob und auf welche betriebliche Ursachen ein Unfall, eine
Erkrankung oder ein Schadensfall zurückzuführen ist,

8. die Begleitung durch den Unternehmer oder eine von ihm beauftragte Person zu ver-
langen.

Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 zu dulden. Zur Ver-
hütung dringender Gefahren können die Maßnahmen nach Satz 1 auch in Wohnräumen
und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Die
Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf denen der Unternehmer tätig ist, haben
das Betreten der Grundstücke zu gestatten.
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(2) Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Gefahr im Verzug sofort vollziehbare
Anordnungen zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren für Leben oder Gesundheit
zu treffen.

(3) Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson zu unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Auskünfte auf Fragen, deren Beantwortung den Unternehmer
selbst oder einen seiner in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten
Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit
aussetzen würde, können verweigert werden.

§ 20
Zusammenarbeit mit Dritten

(1) Die Unfallversicherungsträger und die für den Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörden wirken bei der Überwachung der Unternehmen eng zusammen und fördern
den Erfahrungsaustausch. Sie unterrichten sich gegenseitig über durchgeführte Betriebs-
besichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse. Durch allgemeine Verwaltungs-
vorschriften nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird festgelegt, in welchen Fällen und wie eine
Abstimmung zwischen den Unfallversicherungsträgern und den für den Arbeitsschutz
zuständigen Landesbehörden erfolgt.

(2) Die Unfallversicherungsträger benennen zur Förderung der Zusammenarbeit nach 
Absatz 1 für jedes Land einen Unfallversicherungsträger oder einen Landesverband
(gemeinsame landesbezogene Stelle), über den sie den für den Arbeitsschutz zustän-
digen obersten Landesbehörden Informationen zu ihrer Überwachungstätigkeit in dem
jeweiligen Land zur Verfügung stellen und mit ihnen gemeinsame Überwachungstätig-
keiten und Veranstaltungen sowie Maßnahmen des Erfahrungsaustauschs planen und
abstimmen.

(3) Durch allgemeine Verwaltungsvorschriften, die der Zustimmung des Bundesrates bedür-
fen, wird geregelt das Zusammenwirken
1. der Unfallversicherungsträger mit den Betriebsräten oder Personalräten,
2. der Unfallversicherungsträger einschließlich der gemeinsamen landesbezogenen

Stellen nach Absatz 2 mit den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden,
3. der Unfallversicherungsträger mit den für die Bergaufsicht zuständigen Behörden.
Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 1 werden vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, die Verwal-
tungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 2 und 3 werden von der Bundesregierung erlassen.
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§ 21
Verantwortung des Unternehmers, Mitwirkung der Versicherten

(1) Der Unternehmer ist für die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten, für die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe verantwortlich.

(2) Ist bei einer Schule der Unternehmer nicht Schulhoheitsträger, ist auch der Schul-
hoheitsträger in seinem Zuständigkeitsbereich für die Durchführung der in Absatz 1
genannten Maßnahmen verantwortlich. Der Schulhoheitsträger ist verpflichtet, im
Benehmen mit dem für die Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b zuständigen
Unfallversicherungsträger Regelungen über die Durchführung der in Absatz 1 genannten
Maßnahmen im inneren Schulbereich zu treffen.

(3) Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie
für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen und die entsprechenden Anweisungen des
Unternehmers zu befolgen.

§ 22
Sicherheitsbeauftragte

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter
Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte unter Berück-
sichtigung der im Unternehmen für die Beschäftigten bestehenden Unfall- und
Gesundheitsgefahren und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen. Als Beschäftigte gel-
ten auch die nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, 8 und 12 Versicherten. In Unternehmen mit besonde-
ren Gefahren für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger anordnen,
dass Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, wenn die Mindestbeschäf-
tigtenzahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Für Unternehmen mit geringen Gefahren für
Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger die Zahl 20 in seiner Unfall-
verhütungsvorschrift erhöhen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, ins-
besondere sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vor-
geschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeu-
gen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen.
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(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

§ 23
Aus- und Fortbildung

(1) Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche Aus- und Fortbildung der
Personen in den Unternehmen zu sorgen, die mit der Durchführung der Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren sowie mit der Ersten Hilfe betraut sind. Für nach dem Gesetz über Betriebs-
ärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu verpflichten-
de Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die nicht dem Unternehmen
angehören, können die Unfallversicherungsträger entsprechende Maßnahmen durch-
führen. Die Unfallversicherungsträger haben Unternehmer und Versicherte zur Teilnahme
an Aus- und Fortbildungslehrgängen anzuhalten.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen sowie die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungs-
kosten zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer, die von Dritten
durchgeführt werden, haben die Unfallversicherungsträger nur die Lehrgangsgebühren
zu tragen.

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang ausgefallen ist, besteht
gegen den Unternehmer ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fachkräften für Arbeitssicherheit
sind die für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zu beteiligen.
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§ 24
Überbetrieblicher arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst

(1) Unfallversicherungsträger können überbetriebliche arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Dienste einrichten; das Nähere bestimmt die Satzung. Die von den
Diensten gespeicherten Daten dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen an die
Unfallversicherungsträger übermittelt werden; § 203 bleibt unberührt. Die Dienste sind
organisatorisch, räumlich und personell von den übrigen Organisationseinheiten der
Unfallversicherungsträger zu trennen. Zugang zu den Daten dürfen nur Beschäftigte der
Dienste haben.

(2) In der Satzung nach Absatz 1 kann auch bestimmt werden, dass die Unternehmer ver-
pflichtet sind, sich einem überbetrieblichen arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Dienst anzuschließen, wenn sie innerhalb einer vom Unfallversicherungs-
träger gesetzten angemessenen Frist keine oder nicht in ausreichendem Umfang
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen. Unternehmer sind von der
Anschlusspflicht zu befreien, wenn sie nachweisen, dass sie ihre Pflicht nach dem
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit erfüllt haben.
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Erstes Kapitel. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften gelten für Unternehmer und Versicherte; sie gelten auch
–  für Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen Unternehmen, die eine Tätigkeit im

Inland ausüben, ohne einem Unfallversicherungsträger anzugehören;
–  soweit in dem oder für das Unternehmen Versicherte tätig werden, für die ein anderer

Unfallversicherungsträger zuständig ist.

Zweites Kapitel. Pflichten des Unternehmers

§ 2
Grundpflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame
Erste Hilfe zu treffen. Die zu treffenden Maßnahmen sind insbesondere in staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften (Anlage 1), dieser Unfallverhütungsvorschrift und in weiteren
Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt.

(2) Der Unternehmer hat bei den Maßnahmen nach Absatz 1 von den allgemeinen Grund-
sätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen und dabei insbesondere das staatliche
und berufsgenossenschaftliche Regelwerk heranzuziehen.

(3) Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 entsprechend den Bestimmungen
des § 3 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu planen, zu organisie-
ren, durchzuführen und erforderlichenfalls an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

(4) Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilen.

(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser Unfallverhütungsvorschrift und den für ihn sonst
geltenden Unfallverhütungsvorschriften darf der Unternehmer nicht den Versicherten
auferlegen.
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§ 3
Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten

(1) Der Unternehmer hat durch eine Beurteilung der für die Versicherten mit ihrer Arbeit ver-
bundenen Gefährdungen entsprechend § 5 Abs. 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermit-
teln, welche Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 erforderlich sind.

(2) Der Unternehmer hat Gefährdungsbeurteilungen insbesondere dann zu überprüfen,
wenn sich die betrieblichen Gegebenheiten hinsichtlich Sicherheit und Gesund-
heitsschutz verändert haben.

(3) Der Unternehmer hat entsprechend § 6 Abs.1 Arbeitsschutzgesetz das Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1, die von ihm festgelegten Maßnahmen und das
Ergebnis ihrer Überprüfung zu dokumentieren.

(4) Der Unternehmer hat der Berufsgenossenschaft alle Informationen über die im Betrieb
getroffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu geben.

§ 4
Unterweisung der Versicherten

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die
Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Abs.1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei
einer Arbeitnehmerüberlassung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz zu unter-
weisen; die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber
einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.

(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit
relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhütungsvorschriften und BG-Regeln sowie des
einschlägigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in verständlicher Weise zu ver-
mitteln.
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§ 5
Vergabe von Aufträgen

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder in Stand zu setzen,
2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,
so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 2 Abs. 1 und 2 genannten
für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen Vorgaben zu beachten.

(2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Arbeitsmittel, Ausrüstungen oder Arbeitsstoffe zu
liefern, so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, im Rahmen seines Auftrags
die für Sicherheit und Gesundheitsschutz einschlägigen Anforderungen einzuhalten.

(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an ein Fremdunternehmen hat der den Auftrag erteilende
Unternehmer den Fremdunternehmer bei der Gefährdungsbeurteilung bezüglich der
betriebsspezifischen Gefahren zu unterstützen. Der Unternehmer hat ferner sicherzu-
stellen, dass Tätigkeiten mit besonderen Gefahren durch Aufsichtführende überwacht
werden, die die Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen sicherstellen. Der
Unternehmer hat ferner mit dem Fremdunternehmen Einvernehmen herzustellen, wer
den Aufsichtführenden zu stellen hat.

§ 6
Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbstständige Einzelunternehmer an
einem Arbeitsplatz tätig, haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, insbesondere hinsichtlich der Maßnahmen
nach § 2 Abs. 1, entsprechend § 8 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbeiten.
Insbesondere haben sie, soweit es zur Vermeidung einer möglichen gegenseitigen
Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander
abstimmt; zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie mit entsprechender Weisungsbefug-
nis auszustatten.

(2) Der Unternehmer hat sich je nach Art der Tätigkeit zu vergewissern, dass Personen, die in
seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesund-
heit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten
haben.
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§ 7
Befähigung für Tätigkeiten

(1) Bei der Übertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer je nach Art der
Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Versicherten befähigt sind, die für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen
und Maßnahmen einzuhalten.

(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit ohne
Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser Arbeit nicht beschäftigen.

§ 8
Gefährliche Arbeiten

(1) Wenn eine gefährliche Arbeit von mehreren Personen gemeinschaftlich ausgeführt wird
und sie zur Vermeidung von Gefahren eine gegenseitige Verständigung erfordert, hat der
Unternehmer dafür zu sorgen, dass eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person
die Aufsicht führt.

(2) Wird eine gefährliche Arbeit von einer Person allein ausgeführt, so hat der Unternehmer
über die allgemeinen Schutzmaßnahmen hinaus für geeignete technische oder organisa-
torische Personenschutzmaßnahmen zu sorgen.

§ 9
Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Unbefugte Betriebsteile nicht betreten, wenn
dadurch eine Gefahr für Sicherheit und Gesundheit entsteht.

§ 10
Besichtigung des Unternehmens, Erlass einer Anordnung, Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat der Aufsichtsperson der Berufsgenossenschaft die Besichtigung
seines Unternehmens zu ermöglichen und sie auf ihr Verlangen zu begleiten oder durch
einen geeigneten Vertreter begleiten zu lassen.
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(2) Erlässt die Berufsgenossenschaft eine Anordnung und setzt sie hierbei eine Frist, inner-
halb der die verlangten Maßnahmen zu treffen sind, so hat der Unternehmer nach Ablauf
der Frist unverzüglich mitzuteilen, ob er die verlangten Maßnahmen getroffen hat.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaft auf Verlangen
die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Er hat die Aufsichtspersonen zu unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.

§ 11
Maßnahmen bei Mängeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrichtung, einem Arbeitsverfahren bzw. Arbeitsablauf
ein Mangel auf, durch den für die Versicherten sonst nicht abzuwendende Gefahren entste-
hen, hat der Unternehmer das Arbeitsmittel oder die Einrichtung der weiteren Benutzung zu
entziehen oder stillzulegen bzw. das Arbeitsverfahren oder den Arbeitsablauf abzubrechen,
bis der Mangel behoben ist.

§ 12
Zurverfügungstellung von Vorschriften und Regeln

(1) Der Unternehmer hat den Versicherten die für sein Unternehmen geltenden Unfall-
verhütungsvorschriften an geeigneter Stelle zugänglich zu machen.

(2) Der Unternehmer hat den mit der Durchführung von Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 betrau-
ten Personen die für ihren Zuständigkeitsbereich geltenden Vorschriften und Regeln zur
Verfügung zu stellen.

§ 13
Pflichtenübertragung

Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauf-
tragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwor-
tung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den Verantwortungsbereich und Befugnisse
festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist
ihm auszuhändigen.
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§ 14
Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei der Berufsgenossenschaft im Einzelfall Ausnahmen von
Unfallverhütungsvorschriften schriftlich beantragen.

(2) Die Berufsgenossenschaft kann dem Antrag nach Absatz 1 entsprechen, wenn
1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft oder
2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte

führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Versicherten vereinbar ist.
Dem Antrag ist eine Stellungnahme der betrieblichen Arbeitnehmervertretung beizufü-
gen.

(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Regelungen in Unfallverhütungsvorschriften, die zu-
gleich Gegenstand staatlicher Arbeitsschutzvorschriften sind, hat die Berufsgenossen-
schaft eine Stellungnahme der für die Durchführung der staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften zuständigen staatlichen Arbeitsschutzbehörde einzuholen und zu berück-
sichtigen.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschriften enthaltene Verfahrensvorschriften, insbeson-
dere über Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmen, Anzeigen und Vorlagepflichten,
bleiben von dieser Unfallverhütungsvorschrift unberührt; die nach diesen Bestimmun-
gen zu treffenden behördlichen Maßnahmen obliegen den zuständigen Arbeitsschutz-
behörden.

Drittes Kapitel. Pflichten der Versicherten

§ 15
Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter-
weisung und Weisung des Unternehmers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit sowie für Sicherheit und Gesundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren
Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind. Die Versicherten haben die Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen. Versicherte 
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haben die entsprechenden Anweisungen des Unternehmers zu befolgen. Die Versicher-
ten dürfen erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen nicht
befolgen.

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berau-
schenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder 
andere gefährden können.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten.

§ 16
Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von
ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit
sowie jeden an den Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen festgestellten Defekt
unverzüglich zu melden. Unbeschadet dieser Pflicht sollen die Versicherten von ihnen
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den Schutzvor-
richtungen und Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Betriebs-
arzt oder dem Sicherheitsbeauftragten mitteilen.

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
– ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen Mangel aufweist,
– Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind
oder
– ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel aufweisen hat er, soweit dies zu sei-

ner Arbeitsaufgabe gehört und er über die notwendige Befähigung verfügt, den festge-
stellten Mangel unverzüglich zu beseitigen. Andernfalls hat er den Mangel dem
Vorgesetzten unverzüglich zu melden.

§ 17
Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie Schutzvorrichtungen
bestimmungsgemäß und im Rahmen der ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben zu benutzen.
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§ 18
Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte dürfen sich an gefährlichen Stellen nur im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben aufhalten.

Viertes Kapitel. Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

Erster Abschnitt. Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung, Sicherheits-
beauftragte

§ 19
Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten

(1) Der Unternehmer hat nach Maßgabe des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) und
der hierzu erlassenen Unfallverhütungsvorschriften Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte zu bestellen.

(2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der
Betriebsärzte zu fördern.

§ 20
Sicherheitsbeauftragte

(1) Der Unternehmer hat Sicherheitsbeauftragte mindestens in der Anzahl nach Anlage 2 zu
dieser Unfallverhütungsvorschrift zu bestellen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren zu unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und
der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und per-
sönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren
für die Versicherten aufmerksam zu machen.
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(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben
zu erfüllen, insbesondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen sowie den
Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen der
Berufsgenossenschaften teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei
erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte mit den Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.

(5) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen der Berufsgenossenschaft teilzunehmen, soweit dies im
Hinblick auf die Betriebsart und die damit für die Versicherten verbundenen Unfall- und
Gesundheitsgefahren sowie unter Berücksichtigung betrieblicher Belange erforderlich
ist.

Zweiter Abschnitt. Maßnahmen bei besonderen Gefahren

§ 21
Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Versicherten, die einer unmittel-
baren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über
diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet
sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit
anderer Personen müssen die Versicherten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn der zuständige Vorge-
setzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der Versicherten und die vorhan-
denen technischen Mittel zu berücksichtigen.

(2) Der Unternehmer hat Maßnahmen zu treffen, die es den Versicherten bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in
Sicherheit zu bringen.
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§ 22
Notfallmaßnahmen

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen zu pla-
nen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von
Bränden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens von Stoffen und von sonsti-
gen gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs geboten sind.

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten durch Unterweisung
und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungs-
bränden vertraut zu machen.

§ 23
Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und bestehen infolge des Wettergesche-
hens Unfall- und Gesundheitsgefahren, so hat er geeignete Maßnahmen am Arbeitsplatz
vorzusehen, geeignete organisatorische Schutzmaßnahmen zu treffen oder erforderlichen-
falls persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen.

Dritter Abschnitt. Erste Hilfe

§ 24
Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr
die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur
Verfügung stehen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall unverzüglich Erste Hilfe
geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst wird.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte sachkundig transportiert werden.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass
Versicherte
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– einem Durchgangsarzt vorgestellt werden, es sei denn, dass der erstbehandelnde Arzt
festgestellt hat, dass die Verletzung nicht über den Unfalltag hinaus zur Arbeits-
unfähigkeit führt oder die Behandlungsbedürftigkeit voraussichtlich nicht mehr als
eine Woche beträgt,

– bei einer schweren Verletzung einem der von den Berufsgenossenschaften bezeich-
neten Krankenhäuser zugeführt werden,

– bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung dem nächsterreich-
baren Arzt des entsprechenden Fachgebiets zugeführt werden, es sei denn, dass sich
die Vorstellung durch eine ärztliche Erstversorgung erübrigt hat.

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten durch berufsgenossen-
schaftliche Aushänge oder in anderer geeigneter schriftlicher Form Hinweise über die
Erste Hilfe und Angaben über Notruf, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, über das
Erste-Hilfe-Personal sowie über herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende Kranken-
häuser gemacht werden. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell zu halten.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert und
diese Dokumentation fünf Jahre lang verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind ver-
traulich zu behandeln.

§ 25
Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse durch
Meldeeinrichtungen und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass unverzüg-
lich die notwendige Hilfe herbeigerufen und an den Einsatzort geleitet werden kann.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell
erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende
Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt
und erneuert wird.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unter Berücksichtigung der betrieblichen
Verhältnisse Rettungsgeräte und Rettungstransportmittel bereit gehalten werden.

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein mit Rettungstransportmitteln
leicht erreichbarer Sanitätsraum oder eine vergleichbare Einrichtung
1. in einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 dort beschäftigten Versicherten,
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2. in einer Betriebsstätte mit 1000 oder weniger, aber mehr als 100 dort beschäftigten
Versicherten, wenn seine Art und das Unfallgeschehen nach Art, Schwere und Zahl
der Unfälle einen gesonderten Raum für die Erste Hilfe erfordern,

3. auf einer Baustelle mit mehr als 50 dort beschäftigten Versicherten
vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bau-
leistung aus einem von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer
vergeben hat und insgesamt mehr als 50 Versicherte gleichzeitig tätig werden.

§ 26
Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer minde-
stens in folgender Zahl zur Verfügung stehen:
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %.

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit der Berufs-
genossenschaft unter Berücksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungs-
wesens und der Gefährdung abgewichen werden.

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von der
Berufsgenossenschaft für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebil-
det worden sind. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 3 zu die-
ser Unfallverhütungsvorschrift geregelt.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitabständen
von zwei Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Gefahrstoffen,
damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht
Gegenstand der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der
Unternehmer für die erforderliche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen.
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§ 27
Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein Betriebssanitäter zur
Verfügung steht, wenn
1. in einer Betriebsstätte mehr als 1500 Versicherte anwesend sind,
2. in einer Betriebsstätte 1500 oder weniger, aber mehr als 250 Versicherte anwesend

sind und Art, Schwere und Zahl der Unfälle den Einsatz von Sanitätspersonal erfor-
dern,

3. auf einer Baustelle mehr als 100 Versicherte anwesend sind.
Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bauleistung aus einem
von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergibt und insgesamt
mehr als 100 Versicherte gleichzeitig tätig werden.

(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossen-
schaft von Betriebssanitätern abgesehen werden, sofern nicht nach Art, Schwere und
Zahl der Unfälle ihr Einsatz erforderlich ist. Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3
kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft unter Berücksichtigung der
Erreichbarkeit des Unfallortes und der Anbindung an den öffentlichen Rettungsdienst
von Betriebssanitätern abgesehen werden.

(3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, die von Stellen aus-
gebildet worden sind, welche von der Berufsgenossenschaft in personeller, sachlicher
und organisatorischer Hinsicht als geeignet beurteilt werden.

(4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, die
1. an einer Grundausbildung
und
2. an dem Aufbaulehrgang für den betrieblichen Sanitätsdienst teilgenommen haben.
Als Grundausbildung gilt auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung oder eine die
Sanitätsaufgaben einschließende Berufsausbildung.

(5) Für die Teilnahme an dem Aufbaulehrgang nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 darf die Teilnahme
an der Ausbildung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen;
soweit auf Grund der Ausbildung eine entsprechende berufliche Tätigkeit ausgeübt
wurde, ist die Beendigung derselben maßgebend.



(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Betriebssanitäter regelmäßig innerhalb
von drei Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 28
Unterstützungspflichten der Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Abs.1 haben sich Versicherte zum
Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortbilden zu las-
sen. Sie haben sich nach der Ausbildung für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu
stellen. Die Versicherten brauchen den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht
nachzukommen, soweit persönliche Gründe entgegenstehen.

(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zuständigen betrieblichen Stelle zu 
melden; sind sie hierzu nicht im Stande, liegt die Meldepflicht bei dem Betriebsange-
hörigen, der von dem Unfall zuerst erfährt.

Vierter Abschnitt. Persönliche Schutzausrüstungen

§ 29
Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den Versicherten geeig-
nete persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die
Versicherten anzuhören.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schutzausrüstungen den
Versicherten in ausreichender Anzahl zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit am
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutz-
ausrüstungen müssen EG-Konformitätserklärungen vorliegen. Satz 2 gilt nicht für Haut-
schutzmittel und nicht für persönliche Schutzausrüstungen, die vor dem 1. Juli 1995
erworben wurden, sofern sie den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften entspre-
chen.
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§ 30
Benutzung

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass persönliche Schutzausrüstungen entspre-
chend bestehender Tragezeitbegrenzungen und Gebrauchsdauern bestimmungsgemäß
benutzt werden.

(2) Die Versicherten haben die persönlichen Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu
benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und festgestellte
Mängel dem Unternehmer unverzüglich zu melden.

§ 31
Besondere Unterweisungen

Für persönliche Schutzausrüstungen, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende
Gesundheitsschäden schützen sollen, hat der Unternehmer die nach § 3 Abs. 2 der PSA-
Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Benutzungsinformation den Versicherten im
Rahmen von Unterweisungen mit Übungen zu vermitteln.
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Fünftes Kapitel. Ordnungswidrigkeiten

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der
§ 2 Abs. 5,
§ 12 Abs. 2,
§ 15 Abs. 2,
§ 20 Abs. 1,
§ 24 Abs. 6,
§ 25 Abs. 1, 4 Nr. 1 oder 3,
§ 26 Abs. 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1,
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Absatz 3,
§ 29 Abs. 2 Satz 2
oder
§ 30
zuwiderhandelt.
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